
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
Sylvia Gabelmann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/22101 –

Die Praxis der Unternehmen bei Neueinstellungen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Wie viele der Neueinstellungen in ein atypisches Arbeitsverhältnis (also Teil-
zeitarbeitsverhältnisse, befristete Beschäftigung, Leiharbeit oder geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse) erfolgen, gibt Auskunft darüber, wie der Arbeits-
markt verfasst ist, welche Chancen Berufseinsteigerinnen und Berufseinstei-
ger haben und welche Chancen, aber auch Gefahren mit einem Jobwechsel 
bzw. mit dem Arbeitsplatzverlust verbunden sein können. Mit der vorliegen-
den Kleinen Anfrage wird die Bundesregierung darüber befragt, wie die Pra-
xis der Unternehmen bei den Neueinstellungen ist.

Wenn sowohl Daten des Statistischen Bundesamtes als auch der Bundesagen-
tur für Arbeit bzw. des Institutes für Arbeitsmarktforschung vorliegen, bitte 
die Werte beider Datenquellen bei der Beantwortung angeben.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Zur Beantwortung nachfolgender Fragen wird auf Auswertungen der Beschäfti-
gungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) zu begonnenen Beschäfti-
gungsverhältnissen zurückgegriffen. Abweichend von den Fragestellungen 
kann jedoch nur auf begonnene sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs-
verhältnisse abgestellt werden.
Bei den Antwortbeiträgen, die (auch) auf Befristungen bzw. Nichtbefristungen 
abzielen, werden als Grundgesamtheit die begonnenen Beschäftigungsverhält-
nisse einer Kerngruppe von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten he-
rangezogen. Diese Kerngruppe (in den Tabellen als „Kerngruppe Befristung“ 
bezeichnet) sieht den Ausschluss von Personengruppen vor, die eine an sich be-
fristete Beschäftigung haben. Diese sind: a sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte in Ausbildung, b Praktikanten, c Personen, die ein freiwilliges sozia-
les, ein freiwilliges ökologisches Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst leis-
ten, und d Teilnehmende an zeitlich befristeten arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen bei einem Rehabilitationsträger.
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Im Gegensatz zu den Bestandsdaten der Beschäftigungsstatistik werden begon-
nene (genauso wie beendete) Beschäftigungsverhältnisse zeitraumbezogen aus-
gewertet. Während beim Bestand an Beschäftigten eine Person – unabhängig 
von der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse – zum Stichtag nur einmal ge-
zählt wird (Personenkonzept), ist es bei den Bewegungsdaten durchaus mög-
lich, dass eine Person mehrfach gezählt wird (Fallkonzept). Dies ist der Fall, 
wenn die Person im Betrachtungszeitraum mehr als ein Beschäftigungsverhält-
nis beginnt bzw. beendet.
Jahresdaten in vergleichbarer Form (in Bezug auf die Gesamtheit der erfragten 
und darstellbaren Merkmale) liegen ab dem Jahr 2013 vor. Bei einer isolierten 
Betrachtung der Teilzeit (Frage 4) wären auch längere Zeitreihen möglich (als 
Jahreswert ab dem Jahr 2002). Aus zwei Gründen wurde jedoch Abstand davon 
genommen: (1) Damit alle Tabellen zu den begonnenen sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen in diesem Antwortbeitrag in zeitlichem 
Einklang zu einander stehen. (2) Wegen Änderungen in den Erhebungsinhalten 
zu Beginn der 2010er-Jahre sind die Ergebnisse zur Arbeitszeit (darunter Teil-
zeit) nicht durchgängig uneingeschränkt miteinander vergleichbar.
Die IAB-Stellenerhebung wird seit dem Jahr 1989 als repräsentative Quartals-
befragung vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der BA 
durchgeführt, um die Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Arbeitskräftebe-
darfs zu messen und den betrieblichen Rekrutierungsprozess im Detail zu un-
tersuchen. Hierbei wird unter vielen anderen auch die letzte Einstellung eines 
neuen Mitarbeiters bzw. einer Mitarbeiterin in eine sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigung in den letzten zwölf Monaten erfragt (im Weiteren: Neuein-
stellung). Nicht erfasst sind hier Ausbildungsabschlüsse, Mini-Jobs, Entfristun-
gen oder Vertragsverlängerungen, entliehene Beschäftigte der Arbeitnehmerü-
berlassung sowie öffentlich geförderte Beschäftigung. Eine Differenzierung 
nach Bundesländern ist auf Basis der IAB-Stellenerhebung nicht möglich.
Das IAB-Betriebspanel ist eine repräsentative Arbeitgeberbefragung zu betrieb-
lichen Bestimmungsgrößen der Beschäftigung. Die Befragung wird seit 1993 in 
Westdeutschland, seit 1996 auch in Ostdeutschland jährlich im Auftrag des 
IAB durchgeführt. Mittlerweile werden bundesweit etwa 16.000 Betriebe aller 
Branchen und aller Größen zu einer Vielzahl beschäftigungspolitischer Themen 
befragt. Die Befragung findet jeweils Mitte des Jahres statt.
Der Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes ist eine gesetzlich verbindli-
che, repräsentative Befragung von Haushalten in Deutschland. Jährlich nimmt 
rund ein Prozent der Bevölkerung an der Befragung teil.
Bei den Auswertungen der Daten der IAB-Stellenerhebung, des IAB-Betriebs-
panels und des Mikrozensus handelt es sich nicht um exakte, administrativ er-
fasste Zahlen, sondern um hochgerechnete Werte aus Stichproben, die mit einer 
gewissen Ungenauigkeit einhergehen. Bei der Interpretation sollte deshalb be-
rücksichtigt werden, dass sich Veränderungen der Zahlenwerte zum Teil im Be-
reich des Stichprobenfehlers bewegen. Die Ungenauigkeit nimmt bei Betrach-
tung kleinerer Substichproben zu.

 1. Wie viele der Neueinstellungen erfolgen nach Kenntnis der Bundesregie-
rung insgesamt in ein atypisches Arbeitsverhältnis, wie viele in ein Nor-
malarbeitsverhältnis (bitte die Werte für die vergangenen 20 Jahre ein-
zeln und als absolute und relative Werte darstellen; bitte auch nach Alter, 
Geschlecht, Ost und West und Bundesländern differenzieren)?

Nachfolgend wird ein begonnenes Beschäftigungsverhältnis – in Anlehnung an 
die Definition des Statistischen Bundesamtes – als Normalarbeitsverhältnis in-
terpretiert, wenn diese Beschäftigung sozialversicherungspflichtig (in der oben 
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definierten Kerngruppe) in Vollzeit, nicht befristet und kein Leiharbeitsverhält-
nis ist. Neueinstellungen in atypische Beschäftigung (als Gegensatz zum Nor-
malarbeitsverhältnis) können auf Basis der Daten der Statistik der BA nur im 
Rahmen von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungs-verhältnissen (in 
der Kerngruppe) herausgearbeitet werden und nicht im Rahmen aller Beschäfti-
gungsverhältnisse.
Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der BA wurden im Jahr 2019 insge-
samt rund 11,26 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsver-
hältnisse begonnen. Davon entfielen rund 10,27 Millionen auf sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse der Kerngruppe.
Von den begonnenen Beschäftigungsverhältnissen der Kerngruppe können rund 
3,64 Millionen als Normalarbeitsverhältnis interpretiert werden, da diese Be-
schäftigungsverhältnisse (bei Aufnahme) in Vollzeit, außerhalb der Leiharbeit 
sowie nicht geringfügig und nicht befristet waren. Rund 6,63 Millionen Be-
schäftigungsverhältnisse (65 Prozent) können als Anzahl der begonnenen atypi-
schen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse (in der Kern-
gruppe) angesehen werden.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 1 im Anhang zu entnehmen.*
Bei der Interpretation ist zu beachten, dass die Anzahl der begonnenen atypi-
schen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse auch Fälle 
enthalten kann, bei denen keine Angabe zu den betrachteten Merkmalen vor-
liegt (z. B. Beschäftigungsverhältnisse ohne Angabe zur Arbeitszeit oder ohne 
Angabe zur Befristung). Bei der Bewertung der Daten muss berücksichtigt wer-
den, dass aus der Ausübung einer atypischen Beschäftigung nicht darauf ge-
schlossen werden kann, dass unfreiwillig in dieser Beschäftigungsform gearbei-
tet wird.

 2. Wie viele der Neueinstellungen erfolgen nach Kenntnis der Bundesregie-
rung mit befristeten Arbeitsverträgen, und wie hat sich dieser Wert in den 
vergangenen 20 Jahren entwickelt (bitte für jedes Jahr einzeln die absolu-
ten und relativen Werte darstellen; bitte auch nach Alter, Geschlecht, Ost 
und West und Bundesländern differenzieren)?

Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der BA gab es im Jahr 2019 rund 
10,27 Millionen begonnene sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsver-
hältnisse der Kerngruppe, davon waren 4,18 Millionen befristet (41 Prozent).
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 2 im Anhang zu entnehmen.*
Auf Basis der IAB-Stellenerhebung gab es im Jahr 2019 rund 4,02 Millionen 
sozialversicherungspflichtige Neueinstellungen (ohne Auszubildende und ohne 
Mini-Jobs). Hiervon waren 1,16 Millionen Neueinstellungen mit Angaben zu 
Voll- bzw. Teilzeit (zunächst) befristet. Eine Differenzierung nach Bundeslän-
dern liegt nicht vor.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 3 im Anhang zu entnehmen.*

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/22759 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 3. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der An-
teil der sachgrundlos befristeten Arbeitsverträge bezogen auf Neueinstel-
lungen in den vergangenen 20 Jahren entwickelt (bitte für jedes Jahr ein-
zeln die absoluten und relativen Werte darstellen, bitte die relativen Wer-
te sowohl auf die befristeten Neueinstellungen als auch auf die Neuein-
stellungen insgesamt beziehen; bitte auch nach Alter, Geschlecht, Ost 
und West und Bundesländern differenzieren)?

Nach Auswertungen auf Basis der IAB-Stellenerhebung gab es im Jahr 2019 
rund 4,02 Millionen sozialversicherungspflichtige Neueinstellungen (ohne Aus-
zubildende und ohne Mini-Jobs). Hiervon waren mindestens 6 Prozent, also 
rund 0,25 Millionen Neueinstellungen, (zunächst) mit Sachgrund befristet. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei den weiteren befristeten Neueinstellun-
gen nicht immer der Befristungsgrund bekannt ist. Die Befristung mit und ohne 
Sachgrund wird seit dem vierten Quartal des Jahres 2018 erhoben.
Weitere Ergebnisse für die Jahre 2018 und 2019 sind der Tabelle 4 im Anhang 
zu entnehmen.* Eine Differenzierung nach Geschlecht, Alter, Ost-/West-
deutschland, Bundesländern ist aufgrund zu geringer Fallzahlen bzw. wegen 
fehlender Informationen nicht sinnvoll.

 4. Wie viele der Neueinstellungen erfolgen nach Kenntnis der Bundesregie-
rung in Teilzeitarbeitsverhältnisse, und wie hat sich dieser Wert in den 
vergangenen 20 Jahren entwickelt (bitte für jedes Jahr einzeln die absolu-
ten und relativen Werte darstellen; bitte auch nach Alter, Geschlecht, Ost 
und West und Bundesländern differenzieren; bitte nach kurzer Teilzeit 
unter 20 Wochenstunden, mittlerer Teilzeit zwischen 20 und 30 Wochen-
stunden sowie langer Teilzeit mit mehr als 30 Wochenstunden unter-
scheiden)?

Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der BA wurden im Jahr 2019 rund 
3,89 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in 
Teilzeit begonnen. Der Teilzeitanteil an allen begonnenen sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen betrug 35 Prozent.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 5 im Anhang zu entnehmen.* Die Ergeb-
nisse beziehen sich auf alle begonnenen sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnisse und nicht ausschließlich auf die Kerngruppe Befris-
tung.
Auswertungen der IAB-Stellenerhebung sind den Tabellen 6 bis 8 im Anhang 
zu entnehmen.* Eine Differenzierung nach Bundesländern ist auf Basis der 
IAB-Stellenerhebung nicht möglich.

 5. Wie viele der Neueinstellungen erfolgen nach Kenntnis der Bundesregie-
rung in geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, und wie hat sich dieser 
Wert in den vergangenen 20 Jahren entwickelt (bitte für jedes Jahr ein-
zeln die absoluten und relativen Werte darstellen; bitte auch nach Alter, 
Geschlecht, Ost und West und Bundesländern differenzieren)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/22759 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 6. Wie viele der Neueinstellungen erfolgen nach Kenntnis der Bundesregie-
rung in Leiharbeitsverhältnisse, und wie hat sich dieser Wert in den ver-
gangenen 20 Jahren entwickelt (bitte für jedes Jahr einzeln die absoluten 
und relativen Werte darstellen; bitte auch nach Alter, Geschlecht, Ost und 
West und Bundesländern differenzieren)?

Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der BA begannen im Jahr 2019 rund 
1,02 Millionen Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer ein sozialversi-
cherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Der Anteil an allen begonnenen 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen betrug 9 Prozent.
Weitere Ergebnisse sind der Tabelle 9 im Anhang zu entnehmen.* Die Ergeb-
nisse beziehen sich auf alle begonnenen sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnisse und nicht ausschließlich auf die Kerngruppe Befris-
tung.

 7. Wie viele der bei der Bundesagentur für Arbeit als offen gemeldeten 
Stellen sind

a) eine geringfügige Beschäftigung,

b) ein Leiharbeitsverhältnis,

c) eine befristete Beschäftigung,

d) eine Teilzeitbeschäftigung,

e) ein Normalarbeitsverhältnis,

und wie haben sich die Werte in den vergangenen 20 Jahren entwickelt 
(bitte die Werte für jedes Jahr einzeln und als absoluten und relativen 
Wert darstellen; bitte auch nach Ost und West und Bundesländern unter-
scheiden)?

Nach Angaben der Arbeitsmarktstatistik der BA betrug der jahresdurchschnitt-
liche Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen im Jahr 2019 rund 774.000 Arbeits-
stellen. Darunter waren rund 17.000 gemeldete Arbeitsstellen für eine gering-
fügige Beschäftigung (2 Prozent), rund 234.000 für ein Leiharbeitsverhältnis 
(30 Prozent), rund 93.000 für eine befristete Beschäftigung (12 Prozent) und 
rund 107.000 für eine Teilzeitbeschäftigung (14 Prozent) (Mehrfachnennung 
möglich). Der jahresdurchschnittliche Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen für 
unbefristete, sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse 
außerhalb der Leiharbeit (Normalarbeitsverhältnis) betrug rund 270.000 Ar-
beitsstellen (35 Prozent). Bei der Bewertung der Anzahl der gemeldeten Leih-
arbeitsstellen ist zu berücksichtigen, dass eine einzelne gemeldete Arbeitsstelle 
bei einem Arbeitgeber bei der Inanspruchnahme von Personaldienstleistern 
(Verleihern) zu mehreren gemeldeten Arbeitsstellen führen kann, wenn die eine 
Vakanz durch den Arbeitgeber und zusätzlich einen oder mehrere Personal-
dienstleister gemeldet wird. Zudem melden Personaldienstleister zur Bildung 
von Beschäftigungspools teilweise Arbeitsstellen, die nicht mit einer konkreten 
Arbeitsstelle hinterlegt sind.
Weitere Ergebnisse sind den Tabellen 10 und 11 im Anhang zu entnehmen.*

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/22759 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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 8. Wie viele der befristet Beschäftigten werden nach Kenntnis der Bundes-
regierung nach dem Auslaufen der Befristung in ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis übernommen, und wie hat sich dieser Wert in den vergan-
genen 20 Jahren entwickelt (bitte die Werte für die vergangenen 20 Jahre 
einzeln und als absolute und relative Werte darstellen; bitte auch nach 
Alter, Geschlecht, Ost und West und Bundesländern differenzieren)?

 9. Wie viele der Leiharbeitsbeschäftigten werden nach Kenntnis der 
Bundesregierung im Entleihbetrieb in ein reguläres Arbeitsverhältnis 
übernommen, und wie hat sich dieser Wert in den vergangenen 20 Jahren 
entwickelt (bitte die Werte für die vergangenen 20 Jahre einzeln sowie 
als absolute und relative Werte darstellen; bitte auch nach Alter, Ge-
schlecht, Ost und West und Bundesländern differenzieren)?

Die Fragen 8 und 9 werden gemeinsam beantwortet.
Auswertungen der Angaben des IAB-Betriebspanels in den erfragten Differen-
zierungen sind den Tabellen 12 bis 14 im Anhang zu entnehmen.* Zu Übernah-
men von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitern im Entleihbetrieb stehen 
Daten für die Jahre 2003 und 2008 zur Verfügung.

10. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der An-
teil der atypischen Arbeitsverhältnisse und der Normalarbeitsverhältnisse 
in den vergangenen 20 Jahren entwickelt (bitte für jedes Jahr die Werte 
einzeln darstellen; bitte auch die Anteile der atypischen sowie der Nor-
malarbeitsverhältnisse am Arbeitsvolumen insgesamt für den genannten 
Zeitraum darstellen; bitte auch nach Alter, Geschlecht, Ost und West und 
Bundesländern differenzieren)?

Auswertungen des Mikrozensus in den erfragten Differenzierungen sind den 
Tabellen 15 bis 36 im Anhang zu entnehmen.*

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/22759 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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